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26.02.1788

Nachlaß-

teilung

Schiffer Peter Holst, Kuhstraße, ist vor einigen Jahren unter Hinterlassung seiner 

Witwe, Anna Maria, geb. Bartels, und 3 Kindern (Catharina Margaretha, 20 Jahre alt,  

Bräutigam: Claus Inselmann), Maria Elisabeth, 17 Jahre alt, und Jürgen Hinrich, 13 

Jahre alt) gestorben. Frau H. starb um Michaeli 1787 in Wedel am 26.9.1787. 

Väterlicher und mütterlicher Nachlaß wird an die Kinder als alleinige Erben verteilt. 

Vermögen: Wert der Kathstelle 550 mk. Verkaufserlös für 1 Ewer 200 mk, verkaufte 

Mobilien 261 mk 15 1/2 ß, aus der Altonaischen Toten = Lade: 48 mk, insges. 1060 mk 

15 1/2 ß. Verbindlichkeiten, Auslagen und Kosten insges. 420 mk 10 ß, so daß zu 

verteilen bleiben 640 mk 10 1/2 ß, wovon auf jedes Kind entfallen 213 mk 8 ß 10 d. 

Vermünder: Johann Jürgen Diercks in Eggerstedt, Frantz Jacob Seebeck und Johann 

Jochim Brüggemann in Wedel. Wedel Pinneberger Amtsbuch 54 354

26.02.1788 Kaufvertrag

Die Erben des verstorbenen Ewerführers Peter Holst und der gleichfalls (am 26.9.1787) 

verstorbenen Ehefrau, die Kinder Maria Elisabeth (17 Jahre alt) und Jürgen Hinrich (13 

Jahre) Holst verkaufen mit ihren Vormündern Johann Jürgen Diercks in Eggerstedt, 

Franz Jacob Seebeck und Johann Jochim Brüggemann in Wedel, die elterliche 

Kathstelle in der Kuhstraße nebst Kohlgarten, 3 Stück Landes auf dem Büllemoor, 2 

Kirchenständen in der Wedeler Kirche, eine Kuh, ein vollständiges Bett und was sonst 

zu verkaufen blieb, an ihre Miterbin Catharina Margaretha (20 Jahre alt) und deren 

Bräutigam Claus Inselmann und deren Erben. Kaufpreis 550 mk cour klingende 

Münze, das zur Liquidierung bei der heutigen Erbteilung verwendet wurde. Käufer 

behalten den Miterben Jürgen Hinrich Holst, gewähren ihm Förderung, Essen, Trinken 

und Kleidung. Zur Konfirmation geben sie ihm alles, womit er seinem Stande nach 

bestehen kann. Sie genießen dafür bis dahin die Renten von seiner Erbpartion (4%). 

Die alte Maria Elisabeth Diercks, Schwester der verst. Frau Holst = Tante der Erben, 

seit einiger Zeit bereits im Hause untergebracht. Wenn sie nicht länger in der Wedel Pinneberger Amtsbuch 54 355

26.02.1788 Fortsetzung

Hausgemeinschaft leben will, erhält sie eine Stube im Hause zur freien Bewohnung, die 

von den Käufern im baulichen Stande unterhalten werden muß. Zur Feuerung werden 

jährlich frei Haus 4 Fuder Bulten geliefert. Sie nimmt Jürgen Hinrich Holst zu sich und 

erhält bis zu seiner Konfirmation dessen Renten. Die Verpflichtung mit der Stube und 

der freien Feuerung hört mit der Konfirmation auf. Erst zu zahlender 1/5 Teil für den 

Kirchenstand müssen Käufer ohne Regreß gegen Verkäufer regeln. Wedel Pinneberger Amtsbuch 54 354


